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Neuordnung des Gebührenrechts zu Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung 

Abgabebescheide zur Erhebung der Niederschlagswassergebühr 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Informationsschreiben vom 16.12.2016 haben wir Sie über die erfolgten 

Neuberechnungen zu Beiträgen und Gebühren für Wasserversorgung und 

Abwasserbeseitigung mit Stichtag zum 01.01.2016 informiert. Auf die Rechtsänderungen und 

die Zahlengrundlagen war zum Jahresende 2015 ausführlich öffentlich hingewiesen worden. 

Erstmals war nun die Gebühr der Abwasserbeseitigung aufzuteilen in die Gebühr für 

Schmutzwasser und für Niederschlagswasser. Um die Niederschlagswassergebühr berechnen 

zu können, mussten Erhebungen über die befestigten Flächen im Entsorgungsgebiet des 

Marktes erfolgen. Das haben wir in unserem Rundschreiben vom 16.12.2016 ausführlich erklärt. 

Diese Erhebungen sind nun abgeschlossen. Aus den ermittelten Flächen ergibt sich ein 

Abgabesatz in Höhe von Euro 0,22 je m² befestigter Fläche und Jahr, erstmals ab 2016. 

Anbei erhalten Sie nun den Abgabebescheid mit den für Ihre Flächen maßgeblichen 

Abgabebeträgen ab 2016. 

Beigefügt ist auch eine Einzugsermächtigung, sofern Sie davon Gebrauch machen wollen. 

Diese ist auch notwendig, wenn Sie der Marktverwaltung für die übrigen Abgaben eine 

Einzugsermächtigung erteilt haben sollten, denn für die nun neu eingeführte 

Niederschlagswasserabgabe gilt eine solche Einzugsermächtigung nicht automatisch mit. Wir 

bitten also um Rückleitung dieser Ermächtigung. 

Künftige Änderungen an den maßgeblichen Flächen müssten uns dann unaufgefordert 

mitgeteilt werden; hierbei sind evt, neu befestigte Flächen nach Art der Befestigung und 

Flächengröße anzugeben. Es genügt eine Mitteilung mittels einfachen Schreibens. Solche 

Änderungen wirken sich dann jeweils zum 01.01. eines Folgejahres der Änderung aus. 

Wenn Sie noch Fragen haben, so stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Bei 

fernmündlichen Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Kindermann (08722/9494-19). 

Wir bitten nochmals um Ihr Verständnis und danken Ihnen für die große 

Mitwirkungsbereitschaft bei der Flächenerhebung, die mit einer Rücklaufquote von 97,6 % der 

Fragebögen sehr erfreulich war. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Markt Gangkofen 


